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Baden-Württemberg 
LANCIESARCHIV 

DER PRÄSIDENT 

Landesurehiv Baden-WUrttemberg • Eugen2tr. 7 70182 Stutteirt  

Thüringer Landtag, Verwaltung, Sachgebiet 
Parlamentsdokumentation / Archiv 
PSF 900455 
99107 Erfurt  

Datum 
arbeite 

Durchwahl 
E-Mail 

Aktenzeichen 

11,04,2018 
tiorr  Dr.  Clemens  Rehm  
(0711) 212-4288 
clernarls.rehrela-bw.de  
P-7510.0-3110 
(Bitte bei Antwort angeben) 

Wok  Novellierung Archivgesetz Thüringen 

Ihr Schreiben vom 08,03.2018 

Anlagen: Stellungnahme, Einverständniserklärung 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 
sehr geehrter Herr Nepp, 

das Landesarchiv Baden-Württemberg ist mit Ihrem Schreiben vom 8. März 2018 um 
eine Stellungnahme zur Novellierung des Thüringischen Archivgesetzes (Drucksache 
6/4942) aufgefordert worden. Wir danken für die Anfrage und senden Ihnen anbei 
unsere Stellungahme. 

Gegen eine Veröffentlichung gibt 'es von unserer Seite keine Einwände. 

An der Anhörung am 23. April 2018 in Erfurt wird Herr Ltd. Archivdirektor IX Clemens  
Rehm,  der Leiter der Abteilung Archivischer Grundsatz, teilnehmen. 

Für Rückfragen steht Herr  Dr. Rehm  gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Prof. Dr.  Gerald Maier 

Eugenstraße 7 - 70182 Stuttgart • Telefon (0711) 212-4272 • Telex (0711) 212-4283 Landesurchivepla-bwaie • www,landesatchiv-bw.de 
YVS-Haltestelle Stuutsgaletie bzw, Charluttenplatz Huumbahrthen Fußweg 10 min • Parkgarage: Shmtsgalerie bzw. Haus der Geschichte 
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Zuschrift zu Drucksache



Baden-Württemberg 
LANDESARC H IV 

ARCHIVISCHER GRUNDSATZ 

Afje Stellungnahme zum Gesetzentwurf Thüringer Archivgesetz (ThürArchivG 
Landtags-Drucksache 6/4942 vom 17. Januar 2018 

Die Entwicklungen in der digitalen Welt mit den dadurch veränderten 
Arbeitsbedingungen für Archive gaben Anlass für die Novellierung des Thüringer 

Archivgesetzes. Zudem konnte in diesem Prozess die EU-DSGVO berücksichtigt 

werden, Die in Abschnitt A der Drucksache genannten Ziele werden ausdrücklich 
begrüßt und unterstützt. Dazu dienen auch die im Folgenden genannten Vorschläge. 

In dem insgesamt gelungenen Gesetz gibt es einzelne Bereiche, in denen aus 
grundsätzlichen Gründen bzw. zur fachgerechten und bürgerfreundlichen 

Aufgabenerfüllung der Archive Veränderungen vorgeschlagen werden. 

I. Bewertungshoheit 

Zentrale Aufgabe der Archive ist es, das Gedächtnis von Verwaltung und Gesellschaft 

zu schaffen. Dazu werden Unterlagen und Informationen in öffentlichen Stellen 
gesichtet, das Archivwürdige ausgewählt, ins Archiv übernommen und auf Dauer 

gesichert. Diese Aufgabe ist gesetzlich verankert.1  

In den letzten Jahrzehnten hat es immer wieder Diskussionen um fehlende oder 

unzureichende Überlieferungen gegeben, die zumeist auf Aktenvernichtungen 
zurückzuführen waren. Dazu ist festzustellen, dass die Ursachen dafür nicht in den 
Archiven zu suchen sind, sondern vielmehr an den Stellen, bei denen das Material 
entstanden ist. 

Insofern wird keine Abhilfe gegen Überlieferungsverlust dadurch geschaffen, dass wie 

in § 2 Abs. 2 und v.a. in Abs. 3 exakte Vorgaben für die zu archivierenden Unterlagen 

im Archivgesetz aufgelistet werden. Hierzu bedarf es Eingriffe an den Stellen, an 
denen Vernichtungen bzw. Löschungeri erfolgt sind. 

Vgl, Irmgard Becker, Bewertungshoheit — Bewertungskompetenz. In; Irmgard Becker / Clemens  
Rehm (Hg.),  Archivrecht für die Praxis. Ein Handbuch, München 2017, S. 58-71, 

Eugengrae7 70182 Stultgurt • TcIetbn (11711) 2124272 • TOcfux (0711) 2124283 • www.landeserev-bw.de  
VVS-I•lultestelle Slautsgalcriu bzw. chariotte.nplutz • lituiptbahnha Fußweg 10 min 
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Vorschlaq 

Streichung von § 2 Abs. 2 und 3. 

Begründung  

Durch die beiden Absätze wird die Bewertungshoheit der Archive beschnitten und 
ihre Stellung gegenüber den öffentlichen Stellen geschwächt. Auch wenn die Absicht 
des § 2 Abs. 3 angesichts der Vorgänge in Thüringen nachvollziehbar und 

begrüßenswert ist, so ist nicht erkennbar, wie durch den Novellierungsvorschlag hier 
eine Verbesserung erreicht werden kann. Unzulässige Vernichtungen von Akten oder 
Löschungen von Informationen in Behörden werden damit nicht verhindert. 

Um die mit zu § 2 Abs. 3 intendierten Ziele zu erreichen, ist es stattdessen viel 
effektiver, die Stellung der Archive gegenüber den öffentlichen Stellen zu stärken (vgl. 
unten  II.  Bewertungspraxis) und zugleich bei Aktenvernichtungen § 133 StGB 
Verwahrungsbruch anzuwenden. 

IL Bewertungspraxis 

Einsicht in Unterlagen und Dateien  

Aus Gründen einer effektiven Praxis der Überlieferungsbildung ist bei der 

Zusammenarbeit von abgebenden Stellen und Archiv eine Einsicht des Archivs in  Me  
vorhandenen Unterlagen und die zugehörigen Hilfsmittel unabdingbar. 

Aussonderungs- und Bewertungsrichtlinien  

Aussonderungs- und Bewertungsrichtlinien hängen auch von einer sich manchmal 
schnell ändernden Praxis in öffentlichen Stellen ab. Sie in Verwaltungsvorschriften zu 
kodifizieren bedeutet erheblichen Verwaltungsaufwand und verhindert schnelles und 
sachgerechtes Handeln. 

Vorschlag  

• In § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2: Streichung von in die zur Archivierung 
angebotenen" bzw, „ausschließlich" und „die dem zur Archivierung 
angebotenen". 

• In § 12 Abs. 3, Ersetzung von in Verwaltungsvorschriften zu regeln" durch in 
Aussonderungs- und Bewertungsrichtlinien zusammenzufassen". 
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Beoründung 

Zur Schaffung des Gedächtnisses der Gesellschaft (vgl. oben I. Bewertungshoheit) 
werden unterschiedlichste Interessenlagen abgewogen, um die aussagekräftigsten 
Unterlagen auswählen und (kostentreibende) Redundanzen vermeiden zu können. Zu 
diesem Zwecke ist es fachlich geboten, unterschiedliche Überlieferungen miteinander 
abzugleichen. Ohne einen Überblick und Einblick in das gesamte Material kann die 
Bewertungsentscheidung nicht sachgerecht erfolgen. Aus diesem Grund wurde auch 

im sogenannten Professoren-Entwurf zum Bundesarchivgesetz (ArchG-ProfE) der 

Zugang des Archivs zu den Unterlagen der öffentlichen Stellen gerade nicht 
eingeschränkt.2  

Um die archivische Aufgabe der Überlieferungsbildung unverkürzt zu ermöglichen, 
darf die Einsicht der Archive nicht auf die anzubietenden Unterlagen eingeschränkt 
werden. Durch die Formulierungen in § 12 Abs, 2 wird die Erledigung der 
Fachaufgaben behindert. 

Neben den grundsätzlichen Erwägungen sprechen auch praktische Überlegungen für 

die vorgeschlagenen Änderungen. Nur mit dem vorherigen Einblick in alle Unterlagen 
sowie der Akten- und Registraturverzeichnisse einer Stelle lassen sich 
Bewertungsmodelle erstellen, nur so sind effektive Arbeitsweisen bei der. 
Überlieferungsbildung zu entwickeln und umzusetzen. 

Mit § 12 Abs, 2 in der Entwurfsform wird die bewährte Praxis in Thüringen deutlich 
verschlechtert 

Die hier vorgeschlagenen Streichungen bedeuten darüber hinaus eine effektive 
Stärkung der Archive gegenüber den öffentlichen Stellen, durch die 

Aktenvernichtungen vorgebeugt werden kann (so. I. Bewertungshoheit).  

Ill. Digitale Archivierung 

Die in § 8 Abs. 6 und 7 vorgeschlagenen Verfahren zur Sicherung von  Barn-digital-
Archivgut sind grundsätzlich nötig, bedürfen aber einer qualitativ verbesserten 
Einbeziehung der Archive in die Entwicklungen bzw. Entscheidungen, 

Vorschlag 

• In § 8 Abs. 6 wird das Einvernehmen mit dem Landesarchiv eingefügt. 

• In § 8 Abs, 7 wird das Benehmen mit dem Landesarchiv eingefügt. 

2  Vgl.  Schoch,  Michael Klopfer, Hansjürgen Garstka, Archivgesetz (ArchG-ProfE). Entwurf eines 
Archivgesetzes des Bundes (Beiträge zum Informationsrecht Bd. 21), Berlin 2007 „Die Befugnis auf 
Einsicht ist nicht auf angebotene Unterlagen begrenzt," zu § 8 Abs. 2, Kommentierung  RN  14, S. 136. 



,Begründung 

Archivierung genuin digitaler Unterlagen ist ein komplexer Prozess. Schon bei der 
Entstehung solcher Unterlagen muss deren Archivierung in Planungs- und 

Konzeptüberlegungen entscheidend einfließen. Erfahrungen der letzten etwa 20 
Jahre zeigen, dass  night  oder nur ungenügend einbezogene 

Archivierungsüberlegungen im Nachgang, als dann die Archivierung anstand, zu 
erheblichen Kosten geführt haben. Zu berücksichtigen sind hier die in der 
Bundesrepublik entwickelten Archivierungssysteme für die Langzeitarchivierung, die 
von Archiven angewendet werden. 

Voraussetzung für eine sachgerechte, kostengünstige Lösung ist, dass die 
ablieferungspflichtigen Stellen die Daten in einem Dateiformat anbieten, das lesbar 
und verarbeitbar ist einschließlich der Migrierbarkeit in anerkannte Archivformate. 

Erfahrungsgemäß wird die Abgabeverweigerung von abgabepflichtigen Stellen mit 
Kosten bzw. mit dem Wunsch nach einer Kostenbeteiligung des Archivs begründet, 

'Da dem  Archly  diese zusätzlichen Mittel in der Regel nicht zur Verfügung stehen, 
würde eine Übernahme blockiert, was letztlich zu einer Löschung archivwürdiger 
Daten führen würde zum Schaden von Landesidentität und Forschung sowie von 
Bürgerinnen und bürgern mit berechtigten Belangen. 

Daher sind die für die Archivierung digitaler Daten entwickelten und fachlich 
begründeten Standards vom Landesarchiv in den Prozess der Systementwicklung 
maßgeblich einzubringen. 

IV. Archivrecht und Informationsrecht 

Der Zugang zu Archivgut wird durch das Archivgesetz abschließend geregelt. Der 
Verweis auf Verfahren eines Informationsfreiheitsgesetzes ist überflüssig und 
bedeutet einen systematischen Bruch. 

Vorschlag 

Streichung § 17 Abs. 2 Satz 1 ab „... bestimmt waren". 

Begründung  

Dutch  die vorgeschlagene Formulierung in der Novellierung wird der Anschein 

hervorgerufen, durch das Thüringische Archivgesetz würden Zugangsmöglichkeiten 
zu Archivgut eingeschränkt, die im Rahmen eines IFG vorher bestanden hätten, Es 
sollen Unterlagen, für die bereits in öffentlichen Stellen Zugang bestand, such im 
Archiv zugänglich sein. Das ist ohnehin der Fall. So paradox es klingen mag — in 
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seiner Wirkung bedeutet die Streichung dieser Passage keine Schlechterstellung der 
Einsichtsbegehrenden. 

Archivgesetze sind nicht nur spezielle Datenschutzgesetze, sondern auch die ersten 
Informationsfreiheitsgesetze: Die Archivgesetze ermächtigen die öffentlichen Archive, 

den Zugang zu Informationen vor Ablauf der Sperrfristen zu erlauben. 

Es ist kein Regelungswiderspruch, dass Unterlagen vor der Übergabe an ein 

öffentliches  Archly  als Registraturgut einem Anspruch auf Informationszugang, von 

der Übergabe an bis  aim  Ablauf der Sperrfristen aber als Archivgut einem Anspruch 

auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über einen Antrag auf Zugang unterliegen. 

Vielmehr wird die komplexe, clokumentenscharfe (und teilweise kostenpflichtige) 

Regelungsstruktur von Informationsgesetzen mit Anspruch und umfangreichen 

• Ausnahmeauflistungen durch eine einfache und zugleich weitergehende oder 
gleichwertige Regelungsstruktur der Archivgesetze mit Ermessen innerhalb der 

Sperrfristen ersetzt, Dies wurde 2015 in Baden-Württemberg so umgesetzt3  

.Ein gesonderter Bezug auf einen vorherigen Zugang nach IFG ist im Archivgesetz 
nicht nötig; er führt vielmehr zu zusätzlichen Aufwänden bei der Prüfung des 

Zugangs. 

V. Sicherung von Archivgut 

1. Zu § 12 Abs. 5 Satz 1 

In § 15 Abs. 2 des Entwurfs ist bereits eine Sorgfalts- und Sicherungspflicht 
verankert Zudem ist Archivgut in § 2 Abs. 4 Satz als „unveräußerlicher Bestandteil 
des Lancleskulturguts" bezeichnet. Eine weitere Bestimmung mit gleichem Zweck ist 

redundant. 

Vorschlag, 

• Streichung § 12 Abs. 5 Satz 1. 

2. Zu § 12 Abs. 5 Satz 2 

Eine nachträgliche Vernichtung von Archivgut, darf ausschließlich aus fachlichen 
Gründen erfolgen. Das kann und muss in Fällen geschehen, in denen Originale nicht 
mehr archivfähig sind (z.B. alte Tonbänder, sprödes Pergaminpapier, alte Fotos, 

frühes Kopierpapier, Disketten). In diesen Fällen sollte erlaubt werden, eine 

3  Vgl, 1nformationszugangsrecht Baden-Württemberg. NomosKommentar. 1-1g. v. Alfred G. Debus, 
Baden-Baden 2017. Einschlägig § 1 Abs. 3 LIFG  RN  30 und  RN  37, S. 189, 192 (Alfred G. Debus) und 
zu § 6 LArchG Baden-Württemberg  RN  21-24 (hier  RN  24); S. 157f (Clemens  Rehm),  
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Konversionsfbrm zu fertigen. Dafür könnte § 15 Abs. 2 Satz 2 wie folgt forrnuIlert 

Werden: 

Vorschlao  

Sofern es unter archivfachlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist, können die 
öffentlichen Archive die im Archivgut enthaltenen Informationen auch in 
anderer Form archivieren und die Originalunterlagen ausnahmsweise löschen 

oder vernichten, Darüber ist ein Nachweis zu führen.4  

3. Widmung 

Das Archivgut sollte durch den Bewertungsvorgang zu öffentlichem Gut gewidmet 
werden. Als Formulierungsvorschlag wird auf § 8 Abs. 2 ArchG Sachsen verwiesen: 

Vorschlaq 

Durch die Feststellung der Archivwürdigkeit und die Übernahme der Unterlagen 
gemä ß § 5 Abs. 7 erfolgt ihre Widmung zu öffentlichem Archivgut, Die Widmung 

begründet eine hoheitliche Sachherrschaft, die durch bürgerlich-rechtliche 
Vedügungen nicht berührt wird, Das Sächsische Staatsarchiv [hier: 

Landesarchiv Thüringen] kann von dem Besitzer die Herausgabe des 

öffentlichen Archivgutes verlangen. 

Beorünclunq 

In Fällen unrechtmäßiger Entfremdung von Archivgut müssen rechtlich gesicherte 
Bedingungen vorliegen, um einen Rückgabeanspruch des Archivguts durchsetzen zu 

können. Mit der vorgeschlagenen Widmung wird ein verbesserter Archivgutschutz 
erreicht, da die Regelungslücke im Recht der öffentlichen Sachen geschlossen wird, 
die durch den sogenannten „Hamburger Stadtsiegelfall" offenkundig wurde:5  
„Voraussetzung eines Herausgabeanspruchs ist [...] die ausdrückliche Begründung 

einer hoheitlichen Sachherrschaft. Angesichts der Eigentumsgarantie des Artikel 4 

Abs. I GG und der mit einem solchen Herausgabeanspruch verbundenen Folgen ist 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung erforderlich (Wolff/Bachof/Stober, 
Verwaltungsrecht, 6. Aufl., § 77, Rz. 22)."5  

4  Formulierung aus dem Hessischen Archivgesetz §11 Abs. 2. 

e Vgl. Christian Keitel, Aussonderung und Übergabe. In Irmgard Becker / Clemens  Rehm (Hg.),  
Archivrecht für die Praxis. Ein Handbuch, München 2017, S. 72-85, hier S. 76f. Vgl auch BGH NJW 
1990, 899; VG Köln NJW 1991, 2584; OVG Münster NJW 1993, 2635; BVerwG NJW 1994, 144. 

6  Vgl. Sächsischer Landtag  ORS  5/9386  yam  15.06.2012, S. 8/9. 



VI. Nutzung 

Zustimmung_aboebender Stellen bei Sperrfristverkürzung 

Bisher kannte das Thüringische Archivgesetz bei der Verkürzung von Schutzfristen 
keinen Vorbehalt der abgebenden Stelle; das entspricht auch dem bewährten 

Verfahren in den meisten Bundesländern. 

Dies  soil  mit § 17 Abs. 5 Satz 4 geändert werden. Dieser Satz entspricht nicht der 
Rechtssystematik und ist nicht geeignet, Transparenz zu fördern. Zudem wird — 
entgegen den Aussagen in der Drucksache 6/4942 A Problem und 

Regelungsbedürfnls Punkt 6 — mit der neuen Regelung nicht die Nutzung vereinfacht, 
sondern die Forschung behindert. 

Archivare und Archivarinnen sind aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung mit 

Ermessensentscheidungen bei Sperrfrist- und Schutzfristverkürzungen geübt in der 
Abwägung von Sachverhalten. Entscheidungen können in den meisten Fällen 
innerhalb weniger Tage gefällt werden. 

Vorschlao  

• Streichung von § 17 Abs. 5 Satz 4. 

Bearünd unc  

a) Rechtssystematischer Bruch  

Die in der Begründung vorgetragenen Sachverhalte überzeugen nicht und verkennen 

die rechtssystematische Trennung der Sphären von Verwaltung und Archivwesen. Mit 

der Übergabe von Registraturgut an das Archiv unterstehen die Unterlagen der Regie 
der Archivgesetze. Das erstreckt sich auch auf alle datenschutzrechtlichen Belange. 

Gerade aus diesem Grund sind in der Bundesrepublik die Archivgesetze entstanden: 
Mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entstand ein 

Regelungsbedarf bei der Nutzung von Archivgut,7  Die Daten herausgebende Stelle ist 
damit das  Archly  und nicht die Verwaltung; anzuwenden ist dementsprechend 
Archivrecht. Auf der gleichen Systematik beruhen die Regelungen der EU-DSGVO in 
Art. 17 bzw. Art. 89. Dieser Systematik folgt auch das Thüringische Archivgesetz, 

wenn es die Derogationen zu Art. 89 EU-DSGVO auf die Regelungen im 
Archivgesetz bezieht, 

7  Rainer  Polley,  Archivrecht in Deutschland. In: Irmgard Becker / Clemens  Rehm (Hg.),  Archivrecht für 
die Praxis. Ein Handbuch,  Munchen  2017, S. 19-36, hier S. 26f. 
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b) fehlende Transaarenz  

In der Begründung zu dieser Stelle wird vorgetragen, dass so Transparenz 
geschaffen würde. Vielmehr wird sie gerade verhindert. 

Seit der ersten Welle der deutschen Archivgesetzgebung sind rund 25 Jahre 
vergangen. Inzwischen ist deutlich, dass Archive die Aufgabe haben, 

Verwaltungshandeln nachvollziehbar zu machen. Sie sind durch diese 
Kontrollfunktion ein wesentliches Element des demokratischen Systems der 

Bundesrepublik Deutschland. Diese Kontrollfunktion wird massiv untergraben, wenn 

die abgebenden Stellen selber über den Zugang zu Archivgut entscheiden dürfen. 
Der Schutz der personenbezogenen Daten, der als Grund genannt wird, ist durch die 
Zugangsregelungen im Archivgesetz in Verbindung mit den Regelungen der EU-
DSGVO abschließend geregelt und damit, wie die Praxis in Archiven seit Jahrzehnten 
zeigt, gewährleistet. 

c) Forschunoshinclernis 

Zudem führt die vorgeschlagene Regelung erfahrungsgemäß zu erheblichem 
administrativen Aufwand beim Zugang zu Archivgut. Die Wartezeiten, die sich z.B. 

beim Bundesarchiv und in Bayern — wo vergleichbare Regelungen existieren — aus 
der Einbeziehung der abgebenden Stelle bei der Schutzfristverkürzung ergaben, 

belaufen sich mindestens auf mehrere Wochen. Damit wirkt diese Bestimmung in der 
Praxis als massives Forschungshindernis, Qualifikationsarbeiten mit wenigen 
Monaten Ausarbeitungszeit werden so verhindert, 

Organisationsreformen und Veränderungen nach Verwaltungsreformen sowie die 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben bedeuten für solche Verfahren zusätzliche 
umständliche Recherchen zur Verwaltungsgeschichte, um die zum Zeitpunkt des 
Nutzungsersuchens aktuell zuständigen Stellen zu ermitteln. 

d) erhöhte Kosten  

Mit der Einbeziehung der abgebenden Stelle in die Verfahren zur 

Schutzfristverkürzung werden zudem an zwei Dienststellen zusätzliche Aufwände und 
Kosten produziert.  

Dr, Clemens Rehm 
t April 2018 
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